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23. die Hochsee- und Küstenschiffahrt sowie die Seezeichen, 
die Binnenschiffahrt, den Wetterdienst, die Seewasser
straßen und die dem allgemeinen Verkehr dienenden Bin
nenwasserstraßen,

24. den Straßenverkehr, das Kraftfahrwesen, den Bau und die 
Unterhaltung von Landstraßen für den Fernverkehr so
wie die Erhebung und Verteilung von Gebühren für die 
Benutzung öffentlicher Straßen mit Fahrzeugen,

25. die Schienenbahnen, die nicht Staatseisenbahnen sind, 
mit Ausnahme der Bergbahnen,

26. die Abfallbeseitigung, die Luftreinhaltung und die Lärm
bekämpfung,

27. die arbeitsrechtlichen Regelungen für die Beschäftigten 
des öffentlichen Dienstes, die in einem öffentlich-recht
lichen Dienst- und Treueverhältnis stehen, soweit der Re
publik darüber nicht die ausschließliche Gesetzgebung zu
steht.

§9
Die Republik hat das Recht, unter den Voraussetzungen des

§ 8 Absatz 2 Rahmenvorschriften zu erlassen über:
1. die Rechtsverhältnisse der im öffentlichen Dienst der 

Länder, Gemeinden und anderen Körperschaften des öf
fentlichen Rechtes stehenden Personen, soweit § 8 Ab
satz 3, Ziffer 27 nichts anderes bestimmt,

2. die allgemeinen Grundsätze des Hochschulwesens,
3. die allgemeinen Rechtsverhältnisse der Presse und des 

Films,
4. den Umwelt- und Naturschutz, die Landschaftspflege und 

das Jagdwesen,
5. die Bodenverteilung, die Raumordnung und den Wasser

haushalt,
6. das Melde- und Ausweiswesen.

§10
Cbergangsregelungen zur 
Gesetzgebungsbefugnis

Bis zur Herstellung der Einheit Deutschlands gelten für die 
Gesetzgebung der DDR und ihre Länder folgende Übergangs
regelungen :

a) In der ausschließlichen Gesetzgebungsbefugnis der Re
publik liegen:
— die Sparkassen,
— die Binnenfischerei.

b) In der ausschließlichen Gesetzgebungs- und Verwaltungs- 
befugnis der Republik liegen der Hörfunk und das Fern
sehen.

c) In der Rahmengesetzgebungsbefugnis der Republik lie
gen:
— die Grundsätze und Rahmenregelungen des Bildungs

wesens und der Berufsbildung,
— der öffentliche Gesundheitsschutz, der Katastrophen

schutz, der Rettungsdienst und die Feuerwehr,
— der Minderheitenschutz,
— der Datenschutz.

§11
Sonderregelung

Die Verwendung des Eigentums in staatlicher Treuhand
verwaltung ist Gegenstand der ausschließlichen Gesetz
gebungsbefugnis der Republik.

Ausführung der Gesetze der Republik 
und Verwaltung der Republik

§ 12

Die Länder führen die Gesetze der Republik als eigene An
gelegenheit aus, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt 
oder zuläßt.

§ 13
(1) Führen die Länder die Gesetze der Republik als eigene 

Angelegenheit aus, so regeln sie die Einrichtung der Behörden 
und das Verwaltungsverfahren, soweit nicht Gesetze der Re
publik etwas anderes bestimmen. Der Ministerrat kann dazu 
allgemeine Verwaltungsvorschriften erlassen.

( 2 )  Der Ministerrat übt die Aufsicht darüber aus, daß die 
Länder die Gesetze der Republik dem geltenden Recht gemäß 
ausführen. Der Ministerrat kann zu diesem Zweck Beauftragte 
zu den obersten Landesbehörden und mit deren Zustimmung 
auch zu den nachgeordneten Behörden entsenden.

§ 14
(1) Führen die Länder die Gesetze der Republik im Auf

trag der Republik aus, so bleibt die Einrichtung der Behörden 
Angelegenheit der Länder, soweit nicht Gesetze der Republik 
etwas anderes bestimmen. Der Ministerrat kann dazu allge
meine Verwaltungsvorschriften erlassen.

( 2 )  Die Landesbehörden unterstehen den Weisungen der 
zuständigen obersten Behörden der Republik. Der Vollzug der 
Weisung ist durch die obersten Landesbehörden sicherzustel
len.

(3) Die Aufsicht der Republik erstreckt sich auf Gesetz
mäßigkeit und Zweckmäßigkeit der Ausführung. Der Mi
nisterrat kann zu diel&m Zwecke Bericht und Vorlage der 
Akten verlangen und Beauftragte zu allen Behörden entsen
den.

§ 15
Führt die Republik die Gesetze durch republikseigene Ver

waltung oder durch republiksunmittelbare Körperschaften 
oder Anstalten des öffentlichen Rechts aus, so werden die 
allgemeinen Verwaltungsvorschriften vom Ministerrat erlas
sen. Er regelt die Einrichtung der Behörden.

§ 16
(1) In republikseigener Verwaltung mit eigenem Verwal

tungsunterbau werden geführt:
1. Auswärtiger Dienst,
2. Finanzverwaltung der Republik einschließlich Zoll,
3. Staatseisenbahn,
4. Post- und Fernmeldewesen,
5. Arbeitsverwaltung,
6. Grenzschutz,
7. Verwaltung der Streitkräfte.

( 2 )  Für Angelegenheiten, für die der Republik die Gesetz
gebung zusteht, können außerdem selbständige Oberbehörden 
der Republik und neue republiksunmittelbare Körperschaften 
und Anstalten des öffentlichen Rechtes durch Gesetze der Re
publik errichtet werden.

(3) Diejenigen sozialen Versicherungsträger, deren Zustän
digkeitsbereich sich über das Gebiet eines Landes hinaus er
streckt, werden als republiksunmittelbare Körperschaften des 
öffentlichen Rechtes geführt.

§17
Die Länder verwalten im Auftrag der Republik:

— die Autobahnen,
— die Fernverkehrsstraßen,
— den zivilen Bevölkerungsschutz.

§ 18
Übergangsregelung für Verwaltungsbefugnisse

(1) Bis zur Herstellung der Einheit Deutschlands werden 
in der DDR in republikseigener Verwaltung mit eigenem Ver
waltungsunterbau geführt:
1. die Genehmigung und Überwachung kerntechnischer An

lagen,
2 .  die Luftverkehrsverwaltung,


